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1 Einleitung 
 

Lärmvermeidung und Lärmminderung sind komplexe Daueraufgaben der Stadtentwicklung, 
die nicht nur auf die periodisch fortzuschreibende Lärmaktionsplanung reduziert werden 
können, sondern vielmehr alle Prozesse der Stadtplanung durchdringen sollten. Während sich 
der Lärmaktionsplan so weit wie möglich auf konkrete Ansätze konzentriert, sollen mit der 
umfänglicheren Beschreibung der kommunalen Handlungsfelder und darüber 
hinausreichender Strategien weiterführende Ansätze der Lärmminderung aufgezeigt werden, 
die sich nicht zwingend in Form von Maßnahmen im aktuellen Lärmaktionsplan 
niederschlagen müssen. 
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2 Handlungsfeld „Stadtplanerische Ansätze“ 
 
 
Die Vermeidung und Reduzierung von Lärm allgemein und Verkehrslärm insbesondere stellt 
eine dauerhafte Aufgabe in allen Bereichen und Ebenen der regionalen und städtischen 
Entwicklung und Planung dar, weshalb diese in die Aufstellung von Lärmaktionsplänen 
einzubeziehen sind. Dabei ergeben sich verschiedene Handlungsebenen und -felder, die 
folgendermaßen beschrieben werden können:  
  

� Das Maß und die Art der Nutzung von Flächen bestimmen maßgeblich das 
Verkehrsaufkommen und seine Verteilung im Siedlungsgefüge und in den 
Verkehrsnetzen.  

� Kompakte Stadtstrukturen ermöglichen kurze Wege und damit einen hohen Anteil 
nichtmotorisierter und damit lärmarmer Verkehrsarten.  

� Berücksichtigung der Zusammenhänge zwischen Stellplatzzahlen und 
Verkehrsnachfrage.  

� Mischnutzungen (Wohnen/nicht störendes Gewerbe) führen ebenfalls zur Möglichkeit 
kurzer Wege. Lärmintensive Nutzungen (lärmintensive Industrie und Gewerbe) sind 
weitgehend zu separieren. Dadurch werden direkte Belastungen am Wohnort 
vermieden, aber Verkehrsströme mit der Folge von Lärmemissionen induziert.  

� Flächenentwicklungen im Einzugsbereich hochwertiger öffentlicher Verkehrsmittel 
führen zu einem hohen Anteil der Nutzung dieser und vermeiden damit 
Straßenverkehr.  

� Erhalt bzw. auch Entwicklung geschlossener Blockrandbebauungen mit der Folge der 
Abschirmung der Blockinnenbereiche bzw. Schließung von Baulücken.  

  
Aus der Aufzählung wird deutlich, dass die stadtplanerischen Ansatzpunkte eher langfristiger 
Natur sind, um entweder Fehlentwicklungen vergangener Jahre auszugleichen oder 
zukünftige Fehlentwicklungen zu vermeiden. Die unmittelbare Reaktion auf bestehende 
Lärmprobleme ist hingegen über die Stadtplanung kaum möglich. Die langfristige Schaffung 
lärmarmer Siedlungs- und Verkehrsstrukturen kann jedoch nur durch eine zielorientierte 
Stadtplanung gelingen.  
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3 Handlungsfeld „Verkehrsentwicklungs- und  
Mobilitätskonzepte“ 

 

Der strategischen Verkehrsplanung kommt im Mittel- bis Langfristhorizont für die 
Lärmaktionsplanung entscheidende Bedeutung zu. Handlungsschwerpunkte sind vor allem 
Maßnahmen, die langfristig zur Sicherung der umweltbezogenen Zielstellungen durch modale 
Verlagerungen (Vermeidung von Kfz-Verkehr) geeignet sind, wie auch Maßnahmen, die zur 
gezielten und effektiven Entlastung besonders hoch belasteter Bereiche durch örtliche 
Verlagerung dienen. Zu nennen sind insbesondere:  
  

� Einwirkung auf die Stadtplanung durch verkehrliche Standortbewertung,   

� Bereitstellung bedarfsgerechter Infrastruktur und Verkehrsangebote im ÖPNV und 
Gewährleistung einer hohen Erschließungs- und Angebotsdichte,  

� Entwicklung einer nutzungsgerechten Infrastruktur für die nichtmotorisierten 
Verkehrsarten,  

� spezifische Förderung emissionsarmer Antriebe durch kommunale Maßnahmen (z. B. 
Aufbau eines Netzes von öffentlichen Ladestationen)  

� Mobilitätsmanagement mit dem Ziel der Beeinflussung der individuellen Mobilität und 
Verkehrsmittelwahl (kommunales, betriebliches und standortbezogenes 
Mobilitätsmanagement, Mobilitätsberatung und -erziehung),  

� angemessene Entwicklung der Straßeninfrastruktur unter Berücksichtigung der 
Zusammenhänge von Netzkapazitäten und Verkehrsnachfrage,  

� Nutzung des Parkraumangebotes zur Steuerung der Nachfrage im Kfz-Verkehr,  

� Planung von Umgehungsstraßen für sensible Gebiete und Objekte,  

� Entlastung des Straßennebennetzes vor allem in Wohngebieten durch Bündelung im 
Straßenhauptnetz und damit Reduzierung der Lärmpegel und Erhöhung der 
Lebensqualität in der Fläche.  
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Durch eine Fortschreibung von Verkehrsentwicklungsplänen können auch der Lärmminderung 
und der Luftreinhaltung die erforderlichen Impulse gegeben werden. Insbesondere die 
grundsätzliche und nachhaltige Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes bedarf 
dieses strategischen Rahmens, der durch Lärmaktions- und Luftreinhaltepläne nicht ersetzt 
werden kann. U. a. deshalb wird in aktuellen Empfehlungen auch von einem kürzeren 
Rhythmus von Evaluierung und Fortschreibung von Verkehrsentwicklungsplänen 
ausgegangen.1 
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4 Handlungsfeld „Verkehrsorganisation und 
Verkehrssystemmanagement"  

 

Das Handlungsfeld Verkehrsorganisation/Verkehrssystemmanagement (inkl. 
Verkehrstechnik) mit dafür geeigneten Maßnahmen reicht von eher langfristig wirkenden 
strategischen Ansätzen bis hin zu kurzfristigen Lösungen von Einzelproblemen. Zu benennen 
sind u. a.:  
  

� Reduzierung von Verkehrsmengen durch Verkehrsverlagerungen auf unsensiblere 
Strecken, 

� Lkw-Führungskonzepte (Bündelung auf Hauptrouten, Vorbehaltsnetz) und 
Tonnagebeschränkungen (im Nebennetz),  

� ÖPNV-Beschleunigung als ein maßgebliches Mittel der Aufrechterhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Kfz-Verkehr,  

� Umweltbezogenes Verkehrssystemmanagement (z. B. witterungsabhängige Routen-
empfehlungen, im Bereich Lärm aber eher wenig geeignet),  

� Netzsteuerung und grüne Wellen zur Aufrechterhaltung oder Herstellung eines 
homogenen Verkehrsflusses,  

� Parkwegweisung und Parkraumbewirtschaftung als Steuerungsgrößen für den 
fließenden Verkehr und zur Vermeidung von Parksuchverkehr,  

� Geschwindigkeitseinschränkungen (z. B. streckenbezogen Tempo 30 oder Tempo-30-
Zonen/verkehrsberuhigte Bereiche).  

  
Reduktionen der Verkehrsmengen ergeben sich einerseits aus strategischen Ansätzen 
(modale Verlagerungen) und andererseits aus konkreten ortsbezogenen Maßnahmen. 
Während die strategischen Ansätze (siehe Handlungsfelder Stadtplanung und Strategische 
Verkehrsplanung) insbesondere langfristig und großflächig wirken und vor allem die Aspekte 
der Verkehrsvermeidung oder modalen Verlagerung beinhalten, zielen die ortsbezogenen 
Maßnahmen zur Reduzierung der Verkehrsbelastung auf die Minderung konkret verortbarer 
Probleme ab. So können durch Verkehrsverlagerungen auf bestehende Alternativen oder neu 
zu realisierende Netzelemente Lärmbelastungen an konkreten Einwirkungsorten vermindert 
werden.   
  
Für eine akustisch deutlich wahrnehmbare Reduktion des Lärms von etwa 2 bis 3 dB(A) ist 
eine Halbierung der Verkehrsmenge erforderlich. Dies ist bereits eine anspruchsvolle 
planerische Aufgabe. Eine Halbierung des Lärmpegels hingegen erfordert eine 
Verkehrsmengenreduzierung um etwa 90 %, was wiederum nur selten möglich ist.  
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Grafik 1: Zusammenhang Verkehrsmengen – Lärmpegel 

 

Hinsichtlich der Wirksamkeit der Verlagerung von Schwerverkehren seien an dieser Stelle 
beispielhaft die Einflussfaktoren Lkw-Anteil und Geschwindigkeit erläutert. 

 

 
Grafik 2: Zusammenhang zwischen Lkw-Anteilen und Schallemissionen2 

 
Kann beispielsweise der Lkw-Verkehr durch entsprechende Restriktionen verlagert werden, 
wäre bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h und einer Reduktion des Lkw-Anteils 
von 20 % (hoher Lkw-Durchgangsverkehr vorhanden) auf 5 % (weitgehend nur noch Ver- und 
Entsorgungsverkehr) eine Reduktion der Lärmemissionen um mehr als 3 dB(A) erreichbar.  
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Auch durch die Bündelung des Lkw-Verkehrs auf bestimmten Vorbehaltstrassen bzw. 
Verlagerung können Reduzierungen auf ausgewählten (besonders sensiblen) Straßen 
erfolgen. Jedoch ist dabei stets zu beachten, dass dadurch im Regelfall auch Neubelastungen 
in der Fläche bzw. an den Alternativ- oder Neubautrassen auftreten.  
  
Senkungen der Lärmemissionen sind auch über die Reduzierungen der Geschwindigkeiten 
möglich. In der Grafik 3 sind drei typische Situationen dargestellt. Im Innerortsbereich ist bei 
einer Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h eine Reduktion des Emissionspegels 
zwischen 2 und 3 dB(A) möglich, was deutlich wahrnehmbar ist. Bei Pflasterfahrbahnen 
beträgt die Abnahme des Lärmpegels bis 5 dB(A). Eine Absenkung der Geschwindigkeit auf 
der Autobahn von 130 auf 100 km/ h oder eine Absenkung der Geschwindigkeit von 70 auf 60 
km/h auf einer innerörtlichen Schnellstraße bewirkt eine Pegelabnahme um etwa 1 dB(A) und 
kann in Kombination mit weiteren Maßnahmen ebenfalls zur deutlichen Lärmminderung 
beitragen.  
 

 
 Grafik 3: Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Schallemissionen; SV –  

                Schwerverkehr (Darstellung von IVAS auf Grundlage der RLS-90) 
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Geschwindigkeitssenkungen auf unter 50 km/h sind im Hauptverkehrsstraßennetz u. a. wegen 
des dort grundsätzlich möglichst flüssigen Verkehrs eher in Ausnahmefällen vorzusehen. Nach 
aktuellem Stand von Rechtsprechung und Wissenschaft können sie trotzdem als probater 
Ansatz betrachtet werden, insbesondere wenn bei besonders hohen Überschreitungen der 
angestrebten Lärmpegel andere Maßnahmen nicht oder nicht in angemessenen Zeiträumen 
umsetzbar sind. Jedoch sind die Auswirkungen auf den ÖPNV und ggf. vorhandene 
Koordinierungen von Lichtsignalanlagen sowie weitere Auswirkungen im Vorfeld der 
Umsetzung zu prüfen. 
 
Unterstützend können innerorts Geschwindigkeitsmesstafeln oder Dialogdisplays angebracht 
werden, welche die Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer über ihre aktuelle Fahrgeschwindigkeit 
informieren. Dialogdisplays, welche eine Wertung zum Tempo abgeben (bspw. durch Smileys) 
– ob mit oder ohne Geschwindigkeitsangabe – haben sich dabei als effektiver herausgestellt. 
Die Wirkung dieser Anzeigen ist allerdings stark von der Positionierung sowie weiteren 
Umständen (bspw. der Straßenraumgestaltung) abhängig und i. d. R. nur im 
Aufstellungszeitraum gegeben. 

   

   

Broschüre zu Tempo 30 in 

Berlin 

Geschwindigkeitsanzeige in 

Leipzig (Quelle Stadt 

Leipzig) 

Tempo 30 in Leipzig (Quelle 

Stadt Leipzig) 

 
Auch die Koordinierung von Verkehrsströmen („Grüne Welle“) mit ihren Auswirkungen auf 
einen homogeneren Verkehrsablauf kann zur Lärmminderung beitragen. Es ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass Grünen Wellen oft andere Aspekte entgegenstehen, so z. B. 
Sicherheitsfragen, Wartezeiten in Nebenrichtungen oder für Fußgängerinnen und Fußgänger, 
ÖPNV-Bevorrechtigung, etc. Die Umsetzung von Koordinierungen ist daher nur auf 
Straßenzügen mit geeigneten Voraussetzungen möglich.   
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5 Handlungsfeld „Erhalt und Sanierung der 
Verkehrsinfrastruktur“  

 

Der Zustand der Infrastruktur, insbesondere von Straßen und Anlagen des Schienenverkehrs, 
hat ebenfalls einen maßgeblichen Einfluss auf die davon ausgehenden Lärmemissionen. 
Pflasterbeläge, schadhafte Fahrbahnoberflächen, Gleisbereiche oder auch Einbauten in 
Straßen führen zu deutlich höheren Lärmemissionen als ebene Asphaltbeläge. Der 
Herstellung bzw. dem Erhalt intakter Fahrbahnen und Gleisbereiche kommt daher für die 
Lärmminderung eine besonders hohe Bedeutung zu.  
  
Im städtischen Gleisbau sind insbesondere schadhafte Eindeckplatten oder sonstige Schäden 
im Gleisbereich sowie auch hinsichtlich der Lärmemissionen ungünstige Konstruktionsweisen 
als Lärmquelle zu benennen. Sehr gute spezifische Erfahrungen wurden mit der Ausbildung 
als Rasengleis gesammelt, wobei für die Lärmminderung ein bis zur Schienenoberkante 
eingedecktes Gleis erforderlich ist. 
 

 
Granitkleinpflaster in der Fahrbahn mit  Gussasphalt-Schachtabdeckung mit 

Erhöhter Lärmemission (Quelle IVAS) niedriger Lärmemission (Quelle IVAS) 

 

Seit einigen Jahren gibt es darüber hinaus Bemühungen, auch die von intakten Fahrbahnen 
ausgehenden Emissionen weiter zu senken. Die außerorts zur Anwendung kommenden 
lärmmindernden offenporigen Fahrbahndeckschichten sind auf Grund des erforderlichen 
Selbstreinigungseffektes („Sogwirkung“ bei Geschwindigkeiten > 60 km/h) für die kommunale 
Anwendung weitgehend ungeeignet. Für weitere neuartige Fahrbahnbeläge mit geringeren 
Lärmemissionen liegen noch keine verbindlichen Richtlinien und Standards vor, so dass sich 
ihr bisheriger Einsatz weitgehend auf Ausnahmen und Pilotvorhaben beschränkt.  
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Einbau lärmmindernder Belag in Düsseldorf 

(Quelle IVAS) 

Rasengleis in Leipzig (Quelle Stadt Leipzig) 

 
Folgende Ansätze können im Handlungsfeld Erhalt und Sanierung der Verkehrsinfrastruktur 
benannt werden:  
 

� dauerhafte Erhaltung eines „angemessenen“ Infrastrukturzustandes insbesondere mit 
Schwerpunkt bei den hoch belasteten Straßen mit hohen Lärmwirkungen auf die 
angrenzenden Wohnungen (systematisches Erhaltungsmanagement)  

� Sanierung/grundhafter Ausbau noch in schlechtem Zustand befindlicher 
Straßenabschnitte einschließlich der straßenbündigen Gleiskörper von Straßenbahnen 
unter Beachtung von Prioritätensetzungen aus der Lärmaktionsplanung  

� zunehmender Einsatz bereits erprobter, jedoch noch nicht im Regelwerk verankerter 
lärmmindernder Bauweisen  

� Erweiterung des Einsatzbereiches lärmmindernder Gleiskonstruktionen (insbesondere 
Rasengleis) bei separaten Gleiskörpern   
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6 Handlungsfeld „Straßenraumgestaltung“ 
 

Das Handlungsfeld Straßenraumgestaltung verbindet die verschiedensten strategischen und 
direkt am Ort wirkenden Ansätze zur Lärmminderung:  
  

� durch die oft durchgreifend bessere Berücksichtigung von Fuß- und Radverkehr 
gegenüber dem Vorher-Zustand erfolgt die Förderung von Nahmobilität und die 
Reduktion von Kfz-Verkehr  

� durch die Einziehung kapazitätsseitig nicht zwingend benötigter Kfz-Fahrstreifen bei 
vier- und sechsstreifigen Straßen und die Einordnung von Radverkehrsstreifen und/ 
oder ruhenden Verkehr vergrößert sich der Abstand von der Schallquelle zur Fassade  

� durch eine ansprechende Straßenraumgestaltung erfolgt im Zusammenhang mit 
verkehrstechnischen Maßnahmen eine Verstetigung des Verkehrs  

� durch die mit der Umgestaltung meist verbundene Erneuerung der Fahrbahn werden 
die zustandsbedingten Mehremissionen reduziert  

� durch die Begrünung des Straßenraumes erhöhen sich Aufenthaltsqualität und 
Akzeptanz gegenüber verbleibendem Verkehrslärm 

 

 
                 Beethovenstraße in Leipzig (Quelle Stadt Leipzig) 
 
 
Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass eine komplexe Umgestaltung allein aus Gründen des 
Lärms wegen der im Regelfall hohen Kosten selten vertretbar ist. Meist bedarf es einer Reihe 
sich überlagernder Veranlassungen, um komplexe Umgestaltungen zu ermöglichen. Dies sind 
z. B. städtebauliche oder zustandsbedingte Defizite, Gründe der Verkehrssicherheit oder auch 
der Luftreinhaltung. Zu prüfen ist auch, ob vereinfachte Umgestaltungen möglich sind, z. B. 
durch die Kombination von Ummarkierungen, Teilumbauten, Möblierung und Begrünung. 
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7 Handlungsfeld „Aktiver und passiver Lärmschutz“ 
 
Unabhängig von der weiteren Entwicklung von Maßnahmen an den Geräuschquellen (also an 
Kraftfahrzeugen und Schienenfahrzeugen sowie den jeweiligen Fahrbahnen), die sich dem 
direkten Einfluss der Kommunen teilweise entziehen, werden mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit auch zukünftig in vielen Bereichen hohe bis sehr hohe Lärmemissionen 
von den Verkehrsanlagen ausgehen. Selbst bei weitgehender Ausschöpfung der zuvor 
benannten, sich aus den verschiedenen Handlungsfeldern ergebenden 
Lärmminderungspotenziale ist mit anhaltend hohen Lärmbelastungen der anliegenden 
Gebäude zu rechnen. Die Ergreifung/Umsetzung direkter Lärmschutzmaßnahmen wird daher 
weiterhin wichtiger Bestandteil der Maßnahmen zur Lärmminderung bleiben müssen. Zu 
benennen sind insbesondere folgende Möglichkeiten:  
  

� Lärmschutzwände oder Wälle an neu zu bauenden oder zu sanierenden 
Verkehrsanlagen (gilt für sämtliche Straßen und Schienenwege)  

� Passiver Lärmschutz (Schallschutzfenster, ggf. schalldämmende Fassadenelemente, 
Verglasung von Balkonen) 

 

  
Lärmschutzwall in Leipzig (Stadt Leipzig) Lärmschutzwand in Leipzig (Stadt Leipzig) 

 
Bei neu errichteter Verkehrsinfrastruktur oder grundhaften Änderungen ergeben sich 
Notwendigkeit und Anspruch auf Schallschutz aus den Regelungen der 16. BImSchV. Darüber 
hinaus kann aber auch die Auflage kommunaler Förderprogramme zur Lärmsanierung (in der 
Regel Einbau von Schallschutzfenstern) Sinn ergeben, wenn besonders hohe 
Lärmimmissionen und Betroffenheiten in Teilabschnitten des Straßenhauptnetzes vorhanden 
sind und andere Möglichkeiten der Lärmminderung an der Quelle bereits ausgeschöpft 
wurden. Damit kann auch ein Beitrag dazu geleistet werden, Eigentümerinnen und Eigentümer 
von schwer vermietbarer Wohnbebauung an Hauptverkehrsstraßen zu unterstützen und damit 
der Lückenbildung und dem Brachfallen ganzer für das Ortsbild besonders wichtiger Straßen 
entgegenzuwirken (siehe Handlungsfeld Stadtplanung), da Verkehrslärm und fehlende 
Gestaltungs- und Aufenthaltsqualitäten ein maßgeblicher Grund für die fehlende Nachfrage 
sind. 
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8 Handlungsfeld „Öffentlichkeitsarbeit“ 
 
Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie und ihrer Verankerung im bundesdeutschen Recht ist 
neben der Erstellung von Lärmkarten und entsprechenden Aktionsplänen auch die Beteiligung 
der Öffentlichkeit vorgesehen. Dies ist nicht nur rechtlich, sondern auch sachlich begründet, 
da die rechtzeitige Information und das Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger sowohl die 
Qualität des entstehenden Aktionsplanes als auch im Nachgang dessen Akzeptanz 
verbessern können.  
 
Hierbei stehen nahezu sämtliche Kommunikationswege zur Verfügung. Beispielhaft seien 
Broschüren, Flyer, Auslegungen, öffentliche Veranstaltungen, Workshops, Radio-/ 
Fernsehbeiträge, Websites und Zeitungsartikel erwähnt.  
 
Zur Information und aktiven Mitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger ist stets auf eine 
beidseitig gerichtete Kommunikation zu achten; bei der also Betroffene und Mitwirkende auf 
Augenhöhe korrespondieren können sowie die Möglichkeit für die Behandlung aufgeworfener 
Fragen aller Parteien gegeben ist.  
 

 

   Beteiligungsplattform der Stadt Leipzig (Online-Dialog, Quelle Stadt Leipzig) 
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Inhaltlich ist es von hoher Relevanz, gegenüber der Öffentlichkeit größtmögliche Transparenz 
zu wahren. So sollten den betroffenen Personen insbesondere Informationen über die 
Entstehung und Auswirkungen von Lärm – generell und die eigene Wohngegend betreffend – 
in ausreichendem Maße zu Verfügung gestellt werden. Auch die rechtlichen Hintergründe, 
Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Stellen sowie Zuständigkeiten müssen 
schnell verständlich aufgearbeitet sein, um Missverständnissen vorzubeugen.  
  
Hilfreich sind außerdem stets barrierefrei verfügbare Dokumente (ausliegend und/oder online), 
gut auffindbare Websites mit Daten der aktuellen Lärmkartierung (Länder, EBA) sowie 
rechtzeitige, umfangreiche Informationen zu stattfindenden Planungen und den dazu 
angesetzten Veranstaltungen. 

  



Lärmaktionsplan der Stadt Leipzig – 2. Fortschreibung (Stufe 3) 
Anlage 3: Strategien und Handlungsfelder der Lärmminderung  

�
�"�

�

�

9 Handlungsfeld „Entwicklung, Instrumentarium 
und Monitoring“ 

 
Die Lärmkartierung 2007 und die darauf aufbauende Lärmaktionsplanung wurden bislang in 
dieser Systematik nicht praktiziert. Bereits im Jahr 2012 erfolgte gemäß den Vorgaben der EU 
die zweite Lärmkartierung und danach die Lärmaktionsplanung. Die Fortschreibung der Pläne 
ab 2018 basierte auf der im vorangegangenen Jahr abgeschlossenen Schallkartierung. Mit 
der nunmehr dritten Runde ist die Etablierung der Lärmaktionsplanung als kontinuierlicher 
Prozess erfolgt.  
  
Dadurch wird es zwingend erforderlich, bisherige Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung zu 
analysieren und an die Erfordernisse der periodischen bzw. prozesshaften 
Lärmaktionsplanung anzupassen. Zielstellung dabei ist, die Aktualität, Plausibilität und 
transparente Vorhaltung der verwendeten Datengerüste für die Kartierung durchgehend zu 
gewährleisten, Ergebnisdaten der Lärmaktionsplanung für den breiten Zugriff bereit zu halten, 
durchgeführte Lärmminderungsmaßnahmen für das Monitoring und die Berichterstattung 
effektiv zu verwalten sowie unter Nutzung moderner Instrumente Informationen zu 
verbleibenden Lärmproblemen und Ansatzpunkten zu ihrer Linderung für alle Akteure laufend 
verfügbar zu halten (GIS, Intranet, Themenstadtpläne etc.).  
  
Deshalb werden die Schaffung von Instrumentarien und die Optimierung von Abläufen als 
eigenes Handlungsfeld für die Lärmaktionsplanung definiert. Dieses beinhaltet z. B. folgende 
Ansatzpunkte:  
 

� weitere Systematisierung der Verkehrszählungen im Sinne eines 
Verkehrsmengenmonitorings unter besonderer Beachtung der Anforderungen aus 
Verkehrsplanung, Klimaschutz, Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung,  

� Weiterentwicklung von Datenbanken für die Vorhaltung der Eingangsdaten und die 
Verwaltung der Ergebnisdaten der Lärmkartierung,  

� Erarbeitung eines Katasters mit Schallschutzmaßnahmen (gebietsbezogen, 
straßenbezogen, gebäudebezogen) unter Nutzung geografischer 
Informationssysteme,  

� dauerhafte Vorhaltung und sukzessive Fortschreibung eines dreidimensionalen 
Stadtmodells für akustische Berechnungen,  

� Schaffung bzw. Weiterentwicklung von Strukturen und Verantwortlichkeiten in der 
Verwaltung, die die Einbeziehung der Aspekte des Immissionsschutzes in alle 
maßgeblichen Entscheidungen der Verwaltung ermöglichen. Dieses betrifft 
Arbeitsabläufe innerhalb der Struktureinheiten (Ämter/ Geschäftsbereiche) wie auch 
ämterübergreifende Abläufe.  

Die Einzelmaßnahmen sind auch hier stadtspezifisch auszuformen, da unterschiedliche 
Voraussetzungen bestehen (Intranet, GIS, Straßendatenbanken, Themenstadtplan, etc.). 
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10 Handlungsfeld „Sonstige Strategien und 
Ansätze“ 

 

10.1 Lärmminderung entlang von Eisenbahnstrecken 
 
Für die Lärmaktionsplanung an Schienenwegen ist das Eisenbahnbundsamt verantwortlich. 
Nachfolgend sollen jedoch die Ansätze zur Lärmminderung im Bereich der Eisenbahn 
beschrieben werden, ohne dass sie im Regelfall ein kommunales Handlungsfeld der 
Lärmaktionsplanung darstellen.   
  
Generell können im Bereich der Eisenbahn vergleichbare klassische 

Minderungsmaßnahmen wie im Bereich des Straßen- bzw. Straßenbahnverkehrs ergriffen 
werden:  
  

� aktiver/passiver Lärmschutz  
� Verlagerung von Zugverkehren auf andere Strecken  
� Verringerung der gefahrenen Geschwindigkeiten  
� Verminderung der Geräuschentstehung schon an der Quelle (Rad-Schiene bzw. 

Waggonaufbau)  
  
Da eine direkte Beeinflussung des Zugaufkommens, der Linienführung sowie der gefahrenen 
Geschwindigkeiten jedoch weitgehend auszuschließen ist, sind vor allem 
Abschirmungsmaßnahmen durch aktiven oder passiven Schallschutz relevant.  
  
Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe weiterer Ansätze, mit denen sich die Deutsche Bahn 
um die Minderung des von der Bahn ausgehenden Lärms bemüht und die in den nächsten 
Jahren sukzessive umgesetzt werden sollen.  
  

 
          Beispiel für Lärmschutz entlang einer Haupteisenbahnstrecke (Quelle IVAS) 
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Bis zum Jahr 2020 soll der Lärm im Vergleich zu 2000 mehr als halbiert werden (entspricht 
über 10 dB(A) Pegelminderung). Dafür wird eine Reihe verschiedener Ansätze verfolgt3, von 
denen folgende besonders hervorzuheben sind:  
  

� Minderung der Geräusche von Güterwagen durch Einsatz so genannter 
„Flüsterbremsen“. Die aus einem Verbundwerkstoff bestehenden Flüsterbremsen 
reduzieren den Lärm nicht nur beim Bremsen, der Haupteffekt besteht vielmehr darin, 
dass die Laufflächen der Räder beim Bremsvorgang nicht mehr aufgeraut werden. 
Diese bislang entstandenen, rauen Laufflächen führen zu besonders hohen 
Rollgeräuschen und beschädigen auch die Gleise, so dass auch Personenzüge „lauter 
fahren“. Diese Effekte treten mit den Flüsterbremsen nicht mehr auf. Somit kann ein 
durchgängig leiseres Fahrgeräusch mit Unterschieden von mehr als 10 dB(A) erzeugt 
werden. Die DB AG strebt einen Umbau aller eigenen Güterwaggons bis Dezember 
2020 im Rahmen der regelmäßig fälligen Revisionen an. Da Waggons aber auch 
grenzüberschreitend eingesetzt werden, sind europaweit nach Schätzung der Bahn ca. 
400.000 Wagen umzurüsten. Für Wagenhalter, die ihre Güterwagen auf leise 
Bremstechnologien umrüsten, gewährt das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) eine finanzielle Unterstützung. Weiterhin wurde im Mai 2017 mit 
dem Schienenlärmschutzgesetz (SchlärmschG) ein Gesetz durch den Bundesrat 
verabschiedet, welches den Betrieb von nicht mit LLSohle ausgerüsteten Waggons 
verbietet.    

� Lärmabhängige Trassenpreise sollen einen zusätzlichen Anreiz zur Umrüstung 
geben. Dazu hat die das deutsche Schienennetz betreibende „DB Netz AG“ ein 
„Lärmabhängiges Trassenpreissystem“ (LaTPS) eingeführt. Die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen erhalten für den Einsatz eines jeden umgerüsteten 
Güterwagens einen laufleistungsabhängigen Bonus, für laute Güterzüge wird hingegen 
ein Zuschlag auf den regulären Trassenpreis erhoben.  

� Neuartige Schallschutzeinrichtungen am Gleis. Dazu gehören z. B. 
Schienenstegbedämpfer (Pegelminderung von 1 bis 4 dB(A)), verschäumte 
Schottergleise oder Schwellenbesohlungen. Dadurch werden ebenfalls die 
Rollgeräusche direkt an der Quelle gemindert.  

� Niedrige Schallschutzwände. Insbesondere in Ortschaften ist es nicht an jeder Stelle 
möglich bzw. sinnvoll, sichtbehindernde Lärmschutzwände mit Höhen von 3 m und 
mehr zu errichten. Jedoch können auch niedrige Schallschutzwände direkt am Gleis 
erheblich zur Lärmminderung beitragen. Sie sind weniger als 1 m hoch und bewirken 
Pegelminderungen von 2 bis 6 dB(A). 
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10.2 Nutzung leiserer Reifen 
 
Die derzeit auf dem Markt befindlichen Reifen unterscheiden sich hinsichtlich Sicherheit, 
Rollgeräusch und Rollwiderstand zum Teil erheblich. Untersuchungen haben ergeben, dass 
z. B. Reifen mit gleichen Qualitätseigenschaften Unterschiede in der Schallemission von bis 
zu 6 dB(A) aufweisen. Somit kommt dem Einsatz leiserer Reifen eine sehr hohe Bedeutung 
zu.   
  
Diese Informationen waren jedoch für die Verbraucherinnen und Verbraucher bisher kaum 
verfügbar. Damit diiese bei der Auswahl von Pkw-Reifen künftig Umweltaspekte 
(Geräuschemission und Treibstoffverbrauch) berücksichtigen können, ohne dabei auf die 
üblichen Gebrauchseigenschaften (Bremseigenschaften, Aquaplaning-Verhalten, 
Laufleistung, etc.) zu verzichten, müssen die Reifenhersteller in der EU seit dem 1. November 
2012 die Verbraucherinnen und Verbraucher über Nässe-Haftung, Kraftstoffverbrauch und 
Lärmklassen der Reifen informieren. Diese Eigenschaften der Reifen werden mit einer 
übersichtlichen Reifenetikette illustriert.  
  

 
EU-Reifen-Kennzeichnungslabel mit Angaben zu den Lärmemissionen 

 
Da Kommunen keine Produktvorgaben machen können, ist eine direkte Einflussnahme auf die 
verwendeten Reifen nicht möglich. Denkbar sind jedoch Image- und Aufklärungskampagnen 
(z. B. im Amtsblatt) oder koordinierte Kampagnen mit dem Kfz-Gewerbe. 
 

 


